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Sind Sie bereit für den Schnee?

Die Olma ist vorbei, Ostern kommt 
erst im nächsten Jahr. Es ist Zeit, 
sich für den Winter parat zu ma-
chen und die Witterungsverhält-
nisse noch besser zu beachten. 

Der Wintereinbruch in den Bergen 
anfangs Oktober zeigte auch den 
Mitarbeitern des Unterhaltsdienstes 
an, die Fahrzeuge, Pfadschlitten und 
Salzstreuer für den Wintereinsatz vor-
zubereiten. Sie werden zusammen mit 
externer Unterstützung auch in der 
kommenden kalten Jahreszeit besorgt 
sein, dass alle Mobilitätsteilnehmerin-
nen und -teilnehmer sicher durch den 
Winter kommen.

Räumungsprioritäten angepasst
Der Gemeinderat überprüfte die Pri-
oritäten, auf welchen Strecken der 
Schnee geräumt und Salz gestreut, 
nur gepfadet oder auf einen Winter-
dienst verzichtet wird. Grundsätzlich 
werden die Postautostrecken, Schul-
wege, Hauptverkehrsstrecken und 
Trottoirs zuerst geräumt und gesalzen. 
Erst danach sind die Quartiere an der 
Reihe. Wenn die Strassen steil sind, 
werden sie gepfadet und gesalzen, so 
wie auch die Kreuzungsbereiche. Auf 
einigen Strassen führt die Gemeinde 

keinen Winterdienst durch, nämlich 
auf den Gemeindestrassen 3. Klasse. 
Das sind vorwiegend solche Strassen, 
an denen sich weniger als zehn Wohn-
einheiten befinden und im Eigentum 
der Anstösser sind. Diese haben ge- 
mäss Gemeindestrassenplan selbst da-
für zu sorgen, dass sie auf ihren Stras-
sen sicher durch den Winter kommen.

Sichtbar sein
Nebst dem durch die Gemeinde or-
ganisierten Winterdienst helfen auch 
andere Massnahmen, sicher durch 
Schnee, Eis und Dunkelheit zu kom-
men. Für alle Verkehrsteilnehmende 
gilt: Machen Sie sich sichtbar! Zum 
Beispiel mit heller Kleidung, Leuchtwe-
sten und funktionierenden Lichtern. 
Zusätzlich sollen Automobilistinnen 
und Automobilisten dafür sorgen, dass 
sie in alle Richtungen gut sehen, und 
zwar möglichst früh. Saubere Fenster 
und wintertaugliches Wischwasser 
helfen dabei.

Velofahrstil anpassen
Was für Autofahrerinnen gilt, gilt auch 
für Velofahrer. Sie sollten aufgrund des 
rutschigen Bodens auch das Fahrtem-
po drosseln und den längeren Brems-
weg beachten. Die SUVA empfiehlt, 

eine ausreichende Beleuchtung für 
das Velos zu installieren. Ein Naben-
dynamo funktioniert auch bei Regen. 
Reflektoren und blinkende Lichter 
erhöhen die Sichtbarkeit zusätzlich. 
Auch Winter- oder Velopneus mit 
Spikes sind eine gute Investition. Damit 
rutschen Sie weniger aus. Nebst dem 
fast obligatorischen Helm mit Regen-
hülle ist eine warme, wetterfeste und 
reflektierende Kleidung hilfreich. Was-
serfeste Regenhosen, Handschuhe 
und wasserfestes Schuhwerk oder 
Überschuhe sind im Winter von Vor-
teil. Bei starkem Schneefall empfiehlt 
die SUVA, das Velo stehen zu lassen 
und mit den öffentlichen Verkehrsmit-
teln zur Arbeit oder Schule zu fahren. 

Zu Fuss unterwegs
Tragen Sie fest am Fuss sitzende 
Schuhe mit rutschfesten Profilsohlen 
und bei winterlichen Verhältnissen 
einen Gleitschutz für noch besseren 
Halt. Das Ausrutschen auf schneebe-
deckten und vereisten Wegen kann 
am ehesten verhindert werden, wenn 
man beim Gehen die Ferse sicher auf-
setzt. 

Abstand halten
Nebst genügend Profil auf den Winter- 
oder Ganzjahresreifen für das Auto –  
4 mm sollten es sein – ist Abstand 
zwischen den Fahrzeugen wichtig. 
Doch bevor ins Auto gestiegen wird, 
ist dieses ganz von Schnee zu befreien. 
«Gucklockfahren» kann zum Ausweis-
entzug führen. Bremstests, sanftes Be-
schleunigen und Fahren ohne ruckar-
tige Bewegungen helfen ebenfalls bei 
Minustemperaturen, sicher von A nach 
B zu gelangen.
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Vereine
Turnverein Zuzwil  
Turnshow − Movie Night
Welcher Film darf es denn sein? Ko-
mödie, Action, Fantasy, Abenteuer, 
Trickfilm, Biografie oder Tanzparo-
dien? Tauchen Sie mit dem Turnverein 
in die Welt des Films ein. Begleiten Sie 
ihn durch eine bunt gemischte Kino-
Nacht und erleben Sie beeindruckende 
Aufführungen der Riegen auf der Büh-
ne. Geniessen Sie Köstlichkeiten aus 
der Küche, treffen Sie sich mit Freun-
den an der Bar und lassen Sie sich von 
der Kuchenauswahl begeistern. Die 
Vorstellungen finden statt:
Abendvorstellung 
Freitag, 15. November 2024, Türöff-
nung 18.30 Uhr, Beginn 20 Uhr
Kindervorstellung 
Samstag, 16. November 2024, Tür-
öffnung 13 Uhr, Beginn 13.30 Uhr 
Abendvorstellung 
Samstag, 16. November 2024, Tür-
öffnung 18.30 Uhr, Beginn 20 Uhr
Sichern Sie sich einen Platz im  Cinema. 

Bürgermusik 
Voranzeige Unterhaltungsabend
Mit der Änderung des Jahrespro-
gramms wird das Konzert in der Kirche 
nicht mehr durchgeführt. Stattdessen 
bereitet sich die Bürgermusik bereits 

Diverses

Altpapiersammlung

Am Samstag, 9. November 2024, 
findet die dritte und letzte Altpa-
pier- und Kartonsammlung in diesem 
Jahr statt. Mitgenommen werden 
Zeitungen, Illustrierte und Werbepro-
spekte. Altpapier sowie Karton sind 
separat gebündelt bis 7.30 Uhr bereit-
zustellen. 

Bitte nach 7.30 Uhr kein Sammelgut 
mehr an den Routen bereitlegen.

Eine Direktanlieferung ist am Sams-
tagmorgen bis 10 Uhr auf dem Park-
platz beim Fussballplatz an der Her-
bergstrasse in Zuzwil möglich.  

Bibliothek Sproochbrugg
Lesung «Niemals aus Liebe»
In der Schweiz wird alle zwei Wochen 
eine Frau von ihrem Ehemann, Lebens-
gefährten oder Ex-Partner getötet. 
Jede Woche überlebt eine Frau einen 
versuchten Femizid. Warum werden 
Männer zu Tätern von häuslicher oder 
sexualisierter Gewalt an Frauen? Am 
Dienstag, 26. November 2024, 
19.30 Uhr, findet in der Bibliothek 
Sproochbrugg die Lesung «Niemals 
aus Liebe» statt. Die Journalistinnen 
Miriam Suter und Natalia Widla gehen 
in ihrem Buch «Niemals aus Liebe» die-

Mittagstisch im Lindenbaum
Am Donnerstag, 14. November 
2024, 11.30 Uhr, findet im Wohn- und 
Pflegeheim Lindenbaum der Senioren-
Mittagstisch statt. Neue Gesichter sind 
willkommen. Das Menü beinhaltet eine 
Kürbissuppe, «Metzgete», Salzkar-
toffeln und Sauerkraut sowie Vermi-
celles mit Rahm. Die Kosten belaufen 
sich auf 20 Franken inklusive Wasser. 
Anmeldungen bitte bis 12. November 
2024 an 058 228 75 75. 

Energieberatung St.Gallen
Die Energieagentur unterstützt die 
Bevölkerung mit der kostenlosen En-
ergieberatung bei Fragen und berät 
sie individuell. An drei Nachmittagen 
über das Jahr verteilt stehen je vier 
Beratungstermine zur Verfügung. Der 
nächste und letzte Beratungsnach-
mittag in Zuzwil in diesem Jahr fin-
det am Donnerstag, 21. November 
2024, statt. Anmeldung unter www. 
energieagentur-sg.ch/beratung.

für den Unterhaltungsabend vor. Sie 
freut sich, viele Zuhörerinnen und Zu-
hörer am Samstag, 18. Januar 2025, 
zu einem Abend im «Casino» in der 
Turnhalle Zuzwil begrüssen zu dürfen.

AHV-Zweigstelle
Abrechnungspflicht für Arbeitgeben-
de mit Personal im Haushalt oder  
einer Liegenschaft
Wer Personal im Haushalt oder einer 
Liegenschaft beschäftigt und sie mit 
Geld- oder Naturallohn entlöhnt, ist 
verpflichtet, von diesem Lohn Sozial-
versicherungsbeiträge zu entrichten, 
auch wenn dieser noch so bescheiden 
ist. Ferienentschädigungen unterste-
hen auch der Beitragspflicht. Wer die 
Meldung unterlässt, kann sich strafbar 
machen. Unter Personal im Haushalt 
oder einer Liegenschaft fallen bei-
spielsweise folgende Tätigkeiten:
−	 Raumpflegerin und Raumpfleger
−	 Kinderbetreuung, Babysitterin 

und Babysitter, Au-Pair
−	 Haushaltshilfe
−	 Hauswartin und Hauswart
−	 Gärtnerin und Gärtner
Junge Arbeitnehmende sind bis zum 
31. Dezember des Jahres, in dem sie 
das 25. Altersjahr vollenden, von der 
Beitragspflicht ausgenommen, sofern 
ihr Einkommen aus einer Tätigkeit in 
einem Privathaushalt 750 Franken pro 
Jahr und Arbeitgebenden nicht über-
steigt. Auf www.svasg.ch/hd-hw-an-
meldung kann das Formular ausgefüllt 
und online eingereicht werden.

ser Frage nach im Hinblick darauf, was 
die Schweiz tut, um solche Verbrechen 
zu verhindern. Anmeldung bis 24. No-
vember 2024, an bibliothek@sprooch-
brugg.ch. 

«Korrigenda»  
Grundstücksteigerung
Im Zuzwil-aktuell vom 20. September 
2024 wurde versehentlich die falsche 
Uhrzeit für die betreibungsrechtliche  
Grundstücksteigerung publiziert. Die 
Steigerung der Wohnung mit Garage 
an der Obgass 19, Niederhelfenschwil 
findet am Mittwoch, 27. November 
2024, 10 Uhr, im Sitzungszimmer II 
des Gemeindehauses Zuzwil statt. 
Weitere Informationen sind unter 
www.zuzwil.ch aufgeschaltet. 


